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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 205-2025

Vorstossart: Motion

Richtlinienmotion: O

Geschaftsnummer: 2025.GRPARL.470

Eingereicht am: 01.09.2025

Fraktionsvorstoss: Nein

Vorstoss Ratsorgan: Nein

Eingereicht von: Pauli (Nidau, FDP) (Sprecher/in)

Esseiva (Bern, FDP)

Said (Biel/Bienne, SP)
Widmer (Bern, GRUNE)
Grosjean (Bern, GLP)
Zbinden (Mittelhdusern, SVP)
Heyer (Perrefitte, FDP)
Jeanneret (St-Imier, FDP)

Weitere Unterschriften: 0

Dringlichkeit verlangt: Ja

Dringlichkeit gewahrt: Ja 04.09.2025
RRB-Nr.: vom
Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat: Auswahl

Die Ecole cantonale de langue frangaise (ECLF) soll ihr Angebot einer franzésischen
Volksschule mit einer bilingualen Volksschule erganzen.

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Volkschulgesetz anzupassen, damit die ECLF ihr Ange-
bot um einen bilingualen Unterricht ergénzt (Erganzung von Art. 49d und 49e VSG).

Begrindung:

Die kantonale Schule franzdsischer Sprache (ECLF) hat einen Sonderstatus. Sie wird nicht wie
die anderen Volksschulen in Bern von der Gemeinde gefiihrt, sondern vom Kanton. Wie die
Schulen im franzésischsprachigen Kantonsteil unterrichtet sie nach dem Westschweizer Lehr-
plan. Seit 1982 ist die Schule 6ffentlich. Sie wurde in den 1940er-Jahren von frankophonen Ber-
nerinnen und Bernern gegrundet, damit der Bund als Arbeitgeber auch franzésischsprachige
Angestellte gewinnen kann, die ihre Kinder in eine franzdsische Schule schicken wollen.

Dieser Ansatz hat heute nicht mehr die gleiche Dringlichkeit, da Bundesangestellte nicht mehr
in Bern wohnen missen und ein grosser Teil pendelt.

Weiter droht der Bundesbeitrag an die ECLF von 1 Million Franken im Rahmen des Sparpro-
gramms wegzufallen. Der Kanton d@ussert sich in der Richtung, dass er diesen Beitrag Gberneh-
men wird.
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Bei dieser Neuaufstellung macht es Sinn, die Artikel des VSG, welche die ECLF betreffen, an-
zupassen, damit die ECLF ihr Angebot modernisieren und erweitern kann. Dabei ist wichtig zu
unterstreichen: Die ECLF soll zwingend ein rein franzosisches Angebot weiterfiihren. Das bilin-
guale Angebot ist eine Erganzung.

Gerade im Raum Bern ist die Nachfrage nach bilingualem Unterricht gross. Die Nachfrage nach
der Clabi in der Stadt Bern Uberstieg bei weitem das Angebot (120 Anfragen fur 24 Platze). Der
Entscheid der Stadt Bern, die Classe Bilingue in der Stadt Bern nicht weiterzufiihren, schlug
hohe Wellen und zeigte, dass eine hohe Nachfrage besteht.

Die Immersion in Form eines bilingualen Unterrichts ist der erfolgreiche Ansatz, damit Schiile-
rinnen und Schiller die zweite Landessprache erlernen. Als Briickenkanton zwischen der
Deutschschweiz und der Romandie gehort die Férderung des Bilinguismus zu den Regierungs-
richtlinien. Damit dieses Bekenntnis nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch gelebt
wird, soll die ECLF ihr Angebot entsprechend erweitern. Die Erkenntnisse der Filliere Bilingue
von Biel und der Classe Bilingue der Stadt Bern sollen in das Konzept einfliessen und bestmdag-
lich tbernommen werden.

Begrundung der Dringlichkeit: Die Stadt Bern will Ende Schuljahr 2026 die Classe Bilingue nicht weiterfiihren. Damit
das Personal und die Aufbauarbeit nicht verloren gehen, soll die ECLF rasch ihr Angebot erweitern und die rund 91
Schiilerinnen und Schuler sowie die Lehr- und Betreuungspersonen bernehmen kdénnen.

Verteiler
— Grosser Rat
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	Die Ecole cantonale de langue française (ECLF) soll ihr Angebot einer französischen Volksschule mit einer bilingualen Volksschule ergänzen.

